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Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Schaper (DlE LINKE)
Drs.-Nr.: 7113644
Thema: Einfluss der Einführung des Bürgergeldes auf das Über-

brückungsgeld und andere Leistungen für Gefangene

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich

die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:'

Hatte die Einführung des Bürgergeldes, insbesondere die Erhöhung

der Regelsätze, Einfluss auf das Überbrückungsgeld gemäß g 62

SächStVollzG, vor allem in. Sinne der Anhebung der Höchstgrenze des

ansparbaren Überbrückungsgelds für Gefangene?

Frage 2:

Wenn nein, wann erfolgte zuletzt eine Anhebung der Höchstgrenze

des Überbrückungsgeldes und findet eine regelmäßige Überprüfung

der Angemessenheit statt, insbesondere auch vor dem Hintergrund

der besonders seit Anfang 2022 stark gestiegenen Lebenshaltungs-

kosten?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2
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Die Einführung des sog. Bürgergeldes im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB ll)
führte nicht zu einer Erhöhung des überbrückungsgelds.

lm Zuge der Föderalismusreform im Jahr 2006 wurde die Gesetzgebungskompetenz

für die Vollzugsgesetzgebung auf die Länder übertragen, Mit lnkrafttreten des Sächsi-
schen Strafvollzugsgesetzes am 1. Juni 2013 wurden - abweichend von den vormals
geltenden Regelungen aus dem Strafvollzugsgesetz des Bundes - Regelungen auch
zum Überbrückungsgeld getroffen.

Das Überbrückungsgeld gemäß SS 62 Absatz 1 Sächsisches Strafvollzugsgesetz
(SächsStVollzG), 62 Absatz 1 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz (SächsJSt-

VollzG), und 67 Absatz 1 Sächsisches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz (Sächs-
SWollzG) dient danach der Vorbereitung der Entlassung. Darunter ist die Finanzie-
rung, etwa von besonderen Therapiemaßnahmen, Ausgängen für Behördengänge,
Anschaffung für Kleidung sowie Beschaffung einer Wohnung (insbesondere Kaution)
zu fassen. Die Sicherung des Lebensunterhalts ist nach dem Willen des Gesetzgebers
nicht Zweck des Überbrückungsgeldes (Drs.-Nr.: SljOgZO, 12g).

Bei der Festlegung der Höhe des Überbrückungsgeldes ist zu berücksichtigen, dass
die Ansparsumme des Überbrückungsgeldes wegen seiner Unpfändbarkeit nicht stu-
fenlos und losgelöst von Einzelfallprüfungen angehoben werden kann. Hintergrund ist
ein rechtlicher Konflikt mit den Bestimmungen des bundesgesetzlich geregelten pfän-

dungsschutzes, dessen Regelungen nicht landesrechtlich umgangen werden können
und dessen gesetzgeberische lntention, die berechtigten lnteressen der Gläubiger zu

schützen, sowohl im Rahmen der Festlegungen der maximalen Ansparsumme als auch
im Rahmen von Einzelfallprüfungen entsprechend zu berücksichtigen sind. Bei der
Bemessung der Höhe des Überbrückungsgeldes ist demgemäß anhand der bisherigen
vollzuglichen Erfahrungen zu ermitteln, welcher Betrag zur Vorbereitung der Enlas-
sung im Regelfall erforderlich ist.

Die sächsischen Justizvollzugsanstalten wurden zuletzt mit Justizministerialschreiben

vom 29. Juni 2022 darauf hingewiesen, dass eine Höhe von 1.000 EUR für das über-
brückungsgeld angemessen erscheint. Es ist jedoch stets eine Einzelfallprüfung vorzu-
nehmen, weshalb der Betrag von 1.600 EUR im Einzelfall auch unter- bzw. überschrit-
ten werden kann. Um gesellschaftliche Entwicklungen angemessen abbilden zu kön-
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nen, soll die Höhe dieser Anspargrenze künftig im jährlichen Rhythmus unter Berück-
sichtigung der lnflationsrate überprüft werden.

Frage 3:

Wie regeln andere Bundesländer die Höchstgrenze des überbrückungsgeldes,
wie z.B. namentlich Thüringen, für das Sachsen in einer Vollzugsgemeinschaft
den Frauenvollzug vollzieht, und welche Regelung gilt für die in der JVA Ghem-
nitz inhaftierten thüringischen Gefangenen?

ln der Venrualtungsvereinbarung über den Vollzug der Freiheits- und Jugendstrafe, der
Untersuchungs-, Zivil- und Abschiebungshaft sowie des Jugendarrestes an weiblichen
Gefangenen und Arrestanten sowie den Vollzug der Sicherungsverwahrung an Frauen
in Justizvollzugseinrichtungen des Freistaates Sachsen und des Freistaates Thüringen
vom 20' November 2008 ist geregelt, dass das Recht des Justizvollzugs des Freistaa-
tes Sachsen Anwendung findet.

Hinsichtlich der Fragestellungen zu Regelungen in anderen Bundesländern wird darauf
hingewiesen, dass die Staatsregierung dem Landtag nur für ihre Amtsführung verant-
wortlich ist. Sie ist daher lediglich in solchen Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet,
die in ihre Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ih-
res Verantwortungsbereichs liegen. Letzteres ist hier der Fall, denn die Frage betrifft
die Tätigkeiten der Landesregierung der jeweiligen Bundesländer.

Frage 4:

Hatte die Einführung des Bürgergeldes sowie die Erhöhung der Regelsätze in
dessen Folge Auswirkungen auf andere monetär festgelegte Sätze bzw. Leistun-
gen für Gefangene, wie z.B. die Verpflegungssätze?
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Die EinfÜhrung des Bürgergeldes hat keine Auswirkungen auf monätäre Leistungen für
Gefangene

Mit freundlichen Grüßen

ln

nther
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